
EURORAI-Workshop 2011 
Neue Verwaltungssteuerung in Europa Neue Verwaltungssteuerung in Europa –– Eine BestandsaufnahmeEine Bestandsaufnahme 

am 20. Mai 2011 in Bad Homburg v. d. Höhe 

Die Einführung der Doppik in den 
hessischen Kommunen 

Erkenntnisse aus Vergleichenden 
Prüfungen in Hessen

www.rechnungshof-hessen.de

K 63.11, Seite 1
ÜPKK in Hessen

Moderador
Notas de la presentación
Bericht über Prüfungserfahrungen aus der Zeit der Umstellung auf die staatliche Doppik 

Zur Steuerung mit Kennzahlen liegen noch keine Prüfungserfahrungen vor. Dies geschah in den Körperschaften erst vereinzelt.

Die Ergebnisse wurden im Herbst 2010 im 20. und 21. Zusammenfassenden Bericht veröffentlicht

Die örtlichen Erhebungen fanden im Jahr 2009 statt



Aufgaben der Überörtlichen Prüfung (1)

5 kreisfreie Städte
21 Landkreise

421 kreisangehörige Kommunen
[mit 7 Sonderstatusstädten]  

400 Zweckverbände 
2 Behörden der Mittelstufe
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21 Landkreise21 Landkreise

421 kreisangeh421 kreisangehöörige Kommunenrige Kommunen
[mit 7 Sonderstatusst[mit 7 Sonderstatusstäädten]  dten]  

400 Zweckverb400 Zweckverbäändende
2 Beh2 Behöörden der Mittelstuferden der Mittelstufe

K 63.11, Seite 2
ÜPKK in Hessen

Moderador
Notas de la presentación
Die Überörtliche Kommunalprüfung in Hessen ist zuständig für eine Vielzahl kommunaler Körperschaften sehr unterschiedlicher Größe und Einwohnerzahlen

Sie ist das Pendant zur staatlichen unabhängigen Finanzkontrolle, die vom Hessischen Rechnungshof wahrgenommen wird

Zu unseren „Kunden“ gehören die kreisfreien Städte, die Landkreise, die kreisangehörigen Kommunen sowie Verbände und Behörden der kommunalen Mittelstufe




Aufgaben der Überörtlichen Prüfung (2)

• Die Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften ist 
dem Präsidenten des Hessischen Rechnungshofs 
übertragen 

• Vergleichende Prüfungen auf: Rechtmäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sachgerechtheit

• Prüfung mit eigenen Bediensteten oder Vergaben an 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften / Unternehmens- 
beratungen

• Berichterstattung der Prüfungsergebnisse an die 
kommunale Körperschaften und die Öffentlichkeit
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Prüfungserfahrung 
Zusammenfassender Bericht 

vgl. Zwanzigster und Einundzwanzigster Zusammenfassender Bericht
www.rechnungshof-hessen.de

  

Haushaltsstrukturprüfungen Fachprüfungen 

Großstädte  [20. ZB] Demografischer Wandel 

Landkreise Jugendämter 

Mittlere Städte Rechnungsprüfungsämter II 

Städte und Gemeinden Naturparks 

Kleine Gemeinden Ordnungsbehörden 
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• Der Übergang zur kaufmännischen 
Rechnungslegung bedeutet einen 
Paradigmenwechsel für die Verwaltung.

• Damit wird lediglich eine 
Instrumentenentscheidung getroffen.

• Der Umstellungsprozess braucht seine Zeit

• Trotz der Anlaufschwierigkeiten ist die Doppik 
der Kameralistik langfristig überlegen

Prüfungserfahrung in der Übergangsphase zur kaufmännischen 
Rechnungslegung (1)
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Paradigmenwechsel: Kameralistik gibt es seit 200 Jahren in der Verwaltung, Doppik als klassische Rechnungslegungsmethode bisher in erster Linie bei Kaufleuten (seit 15. Jahrhundert)

Instrumentenentscheidung: Buchungstechnik, neu sind nur einzelne Bilanzpositionen – denn das Vermögen war auch zu Zeiten der Kameralistik zu erfassen (Vermögensnachweisen), für kostenrechnenden Einheiten/Gebührenhaushalte waren Abschreibungen auch kalkulatorisch zu erfassen
 –> Neu sind vor allem: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten

Umstellungsprozess: ÜP sagte im 21. Z.B., S. 71 (2010): rd. zehn Jahre 

Man muss sich bewusst machen: Prozess ist noch nicht abgeschlossen! 
Konzernabschluss = Gesamtabschluss fehlt

Die Überörtliche Prüfung hält es für eine gute Entscheidung, diesen Weg zu gehen
Nach Abschluss des Umstellungsprozesses stehen belastbare und wirtschaftlich aussagekräftige Daten bereit, die dauerhaft eine effektive Steuerung der Kommunen zulassen.



Prüfungserfahrung in der Übergangsphase zur kaufmännischen 
Rechnungslegung (2)

• Die Doppik hat sich durchgesetzt: 
alle (außer zwei) Kommunen entschieden sich für 
die kaufmännische Rechnungslegung

• Die Kommunen unterschätzten den Aufwand für 
die Umstellung auf die Doppik, sie war langwierig 
und aufwendig

• Die Einführung der Doppik belastete insbesondere 
die kleinen Gemeinden
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Mit Einführung der neuen Verwaltungssteuerung in Hessen ist es den Kommunen gestattet, ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.
Prozess unterschätzt: 
umfangreiches Prozessmanagement erforderlich, aber selten angewandt
erfordert Zeit- und Meilensteine, häufiger vorhanden, aber dennoch schwierig, sie auch einzuhalten 
Umstellungsprozess nicht ausreichend priorisiert
Prüfungserfahrung HH-Strukturprüfungen:
Städten und Gemeinden [typ. Größe für hess. Kommunen] (21. ZB, Seite 73): 26 geprüfte Kommunen, Keine der elf Gemeinden, die vor dem Jahr 2009 auf die Doppik umstellten, hatte die Frist für die Jahresabschlüsse eingehalten. Alle Gemeinden gaben an, den mit der Einführung der Doppik verbundenen zeitlichen und personellen Aufwand unterschätzt zu haben.

2) Kleine Gemeinden: (21. ZB, Seite 79, 82): von 30 stellten 5 vor dem 1.1.2009 (letzter Wahltermin) um: Gründe: Berührungsängste ??,  geringe personelle Ressourcen, Parallelarbeit Kameralistik buchen, Doppik einführen (vor allem Vermögenserfassung), geschätzter Umstellungsaufwand 400 Personentage (= 2 Mannjahre)
Von 30 Gemeinden hatte erste eine die EÖ-Bilanz aufgestellt, fünf weiter EÖ-Bilanzen lagen im Entwurf vor

3) Großstädte: stellten frühzeitig um (2006 – 2008) = Vorbildfunktion ! Aber Großstädte suchten pragmatische Lösungen (Aufnahme und Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung – Wiesbaden mit pauschaliertem Ansatz) in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht (20. ZB)




Prüfungserfahrung in der Übergangsphase zur kaufmännischen 
Rechnungslegung (3)

Problemfelder

•Zuwarten zum spätesten Umstellungszeitpunkt 
1. Januar 2009

•Nichteinhalten von Aufstellungsfristen

•Bilanzieren von Vermögen und Schulden z.T. von 
ergebnisorientierten Lösungen geprägt

•Noch keine ausreichende Implementierung 
steuerungsrelevanter Ziele und Kennzahlen
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Problemfelder:

Späte Umstellung
Kommunen beklagten späte Veröffentlichung der einschlägigen Verordnungen (GemHVO-Doppik und Verwaltungsvorschriften)

 Nichteinhaltung von Fristen als Folge des langen Zuwartens:
 	Abgeleitet aus § 114s Absatz 9 HGO: Der Gemeindevorstand soll den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten (…) aufstellen (…). Und in Verbindung mit § 114u Absatz 1 HGO: Die Gemeindevertretung beschließt über den vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss (…) bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (…). Daraus leitet sich für die Jahresrechnung/ den Jahresabschluss des Jahres x0 ein Prüfungszeitraum von rund 18 Monaten ab (Mai des folgenden Jahres x1 bis Oktober des übernächsten Jahres x2).

Bilanzierung des Vermögens
Es zeigten sich bei den Untersuchungen der ÜP große Spannbreiten bei den Nutzungsdauern. Diese lagen ohne nähere Begründung bei Gebäuden zwischen 25 und 80 Jahren und bei Straßen zwischen 10 und 60 Jahren. Plausibilitätsprüfungen zeigten, dass die angesetzten Nutzungsdauern tendenziell bei den Straßen zu kurz und bei den Gebäuden, namentlich Schulgebäuden, mit 80 Jahren zu lang waren.
Bewertung Straßengrundstücke in Frankfurt mit dem Bodenrichtwert (210 EUR), Kassel (17 EUR) die anderen Großstädte mit 1 EUR – 3 EUR; Effekt: Frankfurt hat höheres EK (20 ZB – Seite 15)
Noch deutlicher waren die Unterschiede in der Bilanzierungspraxis der Trägeranteile an Sparkassen. Die Überörtliche Prüfung erkannt fünf Varianten. –> Bandbreite von Nichtbilanzierung bis zu Werten im Einzelfall von 174 Mio. €

Zusammenfassend ist festzustellen: Die unterschiedliche Bilanzierungspraxis beeinflusst ganz offensichtlich die interkommunale Vergleichbarkeit. 




Umstellungsprozess noch nicht abgeschlossen: 
Gesamtabschluss

• Die hessischen Großstädte erledigen rund die 
Hälfte ihrer Leistungen in ihren kommunalen 
Unternehmen (2007: 5,5 Mrd. €). 

• Nur mit dem Gesamtabschluss wird ein klares Bild 
über das kommunale Gesamtvermögen gezeigt. 

• Der Gesamtabschluss ist nur dann schlüssig 
aufzustellen, wenn sich die Rechnungslegungs- 
vorschriften der Kommunen und ihrer 
Unternehmen nicht zu sehr voneinander 
unterscheiden
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit 

www.rechnungshof.hessen.de
E-Mail: uepkk@rechnungshof-hessen.de
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